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CII .

EIII .

Bambergiſch
ſen vnd Willen verhindern oder verkehrn / das ſoll ihn alſo durch den

Richter / bey ihren Pflichten / bevohlen werden . Doch ſoll in der

Klaͤger vnd Antwortter Willen ſtehen/ jhren Redner auß den Schoͤpf⸗
fen / oder ſonſt zunemen / oder jhn ſelbſt zureden / Welcher aber einen

Redner auſſerhalb der geſchwornen Gerichtsſchoͤpffen nimbt / derſelb
Redner ſoll zuvor dem Richter ſchweren/ ſich mit ſolchen ſeinen Reden

zu halten / wie oben in dieſem Artickel / der Fuͤrſprech halb/ ſo auß den

Schoͤpffen genommen werden / geſatzt iſt .

Item / In dem nechſt nachgeſetzten Artickel der Klag/ ſoll der

Fuͤrſprech / wo Erſtlich ein A. ſteht / deß Klaͤgers Name ! / aber bey
dem B . deß Beklagten Namen melden / Fuͤrter bey dem C. ſoll er die

Vbelthat / als Mordt / Rauberey / Dieberey / Mordbrand / oder an⸗

ders / wie jede That Namen hat/ auff das kuͤrtzeſt anzeigen / Vnd iſf
nemlich zumercken/ ſo die Klag von Amptswegen geſchehe / daß allwe⸗

gen in einer jeden ſolchen Klag / zuſampt dem Namen deß Anklaͤgers/
ſoll alſo geſetzt werden / Klagt von meines gnedigen Herꝛen von Bam⸗

berg weltlichen Gewalts wegen .

Bitt deß Fuͤrſprechen/ der von Amptswegen /
oder ſonſt klagt .

Herꝛ Richter / A. der Anklaͤger klagt zu B . dem Vbelthaͤtter /
ſo gegenwertig vor Gericht ſteht / der Miſſethat halb/ ſo ermit C. ge⸗
ubt / wie ſolche Klage vormals vor Euch fuͤrbracht iſt / vnd bitt / daß
Ihr derſelben Klage halb/ alle einbrachte Handlung vnd auffſchreiben /
wwie das alles nach loͤblicher rechtmeſſiger Ordnung meines genedigen
Herꝛen von Bamberg Halßgericht vormals gnugſamlich geſchehen/

fllelſſig ermeſſen woͤllet / vnd das darauff der Beklagt / vmb die vberwun⸗
den Vbelthat / mit endlicher Vrtheyl vnd Rechten / peinlich geſtrafft
werde / wie ſich nach Ordnung gemelter Gericht / gebürt vnd recht iſt .
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Item / Wo der Fuͤrſprech die obgemelten Klage vnd Bitt / muͤnd⸗

lich nicht reden koͤnt/ ſo mag er die Schrifftlich in das Gericht legen / vnd

alſo ſagen / Herꝛ Richter / ich bitt Euch / ihr woͤllet ewern Schreiber

beß Anklaͤgers Klage vnd Bitt / auß der eingelegten Zettel / offentlich
berleſen laſſen.

Was ond wie der Beklagt / durch ſeinen Furſpre⸗
chen bitten laſſen mag .

Item / Wo dann der Beklagt der Miſſethat darvor beſtendiger

weiß / bekentlich geweſt were / als vorn in dem ſechs vnd fuͤnfftzigſten
Artickel / vnd darnach in etlichen / biß auff den vier vnd ſiebentzigſten
Artickeln / von ſolchem beſtendigem Bekennen funden wird / ſo mag er

nichts anderſt dann vmb Gnad bitten / oder bitten laſſen / Hett er aber

der Miſſethat alſo nicht bekennt / oder wo er die angezogen That bekant /
vnd derhalb ſolche Vrſachen fuͤrbracht hett / dardurch er hoffet / von pein⸗

licher Straff entſchuldigt zu werden / ſo mag er durch ſeinen Fuͤrſprechen
bitten laſſen / wie hernach volgt .

Item / Wo im nechſt nachvolgendenArtickel ein B . ſteht/ da ſoll

der Beklagt / bey dem A. der Antwortter / vnd bey dem C. die ge⸗

klagt Vbelthat / kurtz gemelt werden .

Herꝛ Richter / B . der Beklagt / antwort zu der beklagtenMiſſe⸗
that / ſo durch A. als Klaͤger/ wider jhne geſchehen it / die er mit &.

geübt haben ſoll / in allermaſſen / wie er vormals geantwort hat / vnd

gnugſam fuͤrbracht iſt / vnd bitt / daß jhr derſelbengeſchehenen Klag vnd

Antwort halb / alle Handlung vnd auffſchreiben / wie das alles nach loͤb⸗

licher rechtmeſſiger Ordnung meines genedigen Herren von Bamberg
Halßgericht / vormals genugſamlich geſchehen / fleiſſig woͤlt ermeſſen/
vnd daß er auff ſein erfundene Unſchuld / mit endlicher Vrtheyl vnd Reche

obge⸗
ledig erkant / vnd der Anklaͤger Straff vnd nach laut der

CIII

CV .
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